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Betroffenheit und Allgemeines

Falls ich am Erörterungstermin verhindert sein sollte übergebe ich hiermit mein Rederecht an den BUND
. Die Vertretenden des BUND dürfen alle meine Punkte aufgreifen.
Deponien auf Kosten der Gesellschaft, welche mit diesen zukünftigen Altlasten umgehen müssen und deren ewiger Bedarf an Instandhaltung und Sanierung weit über die Lebenszeit von Firmen hinaus geht, machen es notwendig sehr gewissenhaft zu prüfen, ob eine Genehmigung nicht eine Subvention für Entsorgung darstellt. Durch Recycling und Aufbereitung kann wesentlich mehr Material genutzt werden, allerdings wird dies durch marktverzerrende Genehmigungen für Deponien verhindert.

Bedarfsanalyse
Eine uralte Bedarfsanalyse, die nicht einmal die Thematik Klimaschutz in der Bauwirtschaft berücksichtigt ist keine ausreichende Grundlage überhaupt einen Bedarf zu begründen.

Das Recycling des Bauschutts wird als angeblich nicht möglich bzw. zu teuer bezeichnet. Es erscheint seltsam, dass es billiger sein soll in Asien ganze Gebirge zu vernichten, als hier den Bauschutt zu recyclen. Auch Kies und Sand werden mitunter über große Entfernungen herangeschafft, obwohl brauchbare Materialien hier vorliegen.

Das Recycling sich nicht rentiert liegt auch daran, dass das die Deponierung deutlich unter den realen Kosten liegt. Das Umweltrecht und die dazugehörigen Genehmigungsverfahren beinhalten auch Passagen in Hinblick auf die Wahrung von Ressourcen sowie den Klimawandel, der mitzuprüfen ist. Die Gutachten beschäftigen mit diesen Punkten kaum bis gar nicht.

Die Bauindustrie schluckt nicht nur wertvolle Rohstoffe, sondern verschwendet auch erhebliche Energiemengen durch fehlendes Recycling. Da Recycling möglich ist, besteht folglich kein Bedarf für eine Deponie. Dass die Preise für Recycling höher sind ist dabei irrelevant. Die Abfallhierarchie ist einzuhalten!!!

Die gemeinwohlschädliche Bedarfssituation wird herbeigeredet, obwohl der Klimawandel eindeutig dem Gemeinwohl schadet. Dann würde auch Gebäuderecycling wirtschaftlicher als ständig gute Bausubstanz abzureißen. Abriss und Neubau führen zu mehr LKW-Fahrten, die wiederum Stau verursachen. In einer Kreislaufwirtschaft darf es keine Entsorgungssicherheit geben, weil sonst der Recyclingdruck zu niedrig ist.
Im Prinzip ist der Bedarf eine sich selbst erfüllende Prophezeiung, denn wenn kein Angebot entsteht, entwickeln sich ein anderer Weg von selbst und die Allgemeinheit muss nicht mehr auf Kosten von Landschaft und Umwelt eine Verschwendung von Rohstoffen subventionieren.

Ferner ist eine Reinigung von belastetem Material möglich. Wodurch die Deponieklasse verringert wird. Der Aufwand ist nur geringfügig höher. Denn wenn eine Belastung des Baumülls mit bestimmten Stoffen gegeben ist, ist auch eine Reinigung möglich, welche die problematischen Stoffe abtrennt, wodurch eine Deponierung überflüssig wird.

In einer sozialen Marktwirtschaft gilt, dass Angebot und Nachfrage den Preis bestimmten. Durch eine künstlicher Erhöhung der Deponiekapazitäten wird der Preis künstlich gesenkt und eine erhöhte Nachfrage geschaffen. Eine Preissteigerung aufgrund abnehmender Kapazitäten würde dagegen zu Entwicklung anderer technisch machbarer Lösungen führen, welche für die Allgemeinheit von Vorteil sind, weil weniger Ressourcen verbraucht werden. Somit dient das Vorhaben auch nicht dem Allgemeinwohl, weil durch Subventionen (hier Erlaubnissubvention) der Markt verzerrt wird. Zudem würde auch mehr Bausubstanz erhalten, wenn die Deponierung teurer wird. Dies wäre gut für die Allgemeinheit, weil der Wohnungsmarkt schwierig ist und so Wohnraum erhalten würde. Zugleich ist es auch ein Anreiz Häuser auf längere Nutzungszeiten auszulegen. Wenn Entsorgung zu günstig ist, wird weniger nachhaltig gebaut und folglich neigt man eher zum Abriss, als zur Sanierung, weil es finanziell günstiger ist. Für die Umwelt und das Klima ist es allerdings schädlicher. Da dem Abriss ein Neubau folgt, der viel Energie verschlingt, angefangen beim Beton. Der Energieaufwand zur Herstellung ist immens und auch der globale Transport der Rohstoffe ist irrsinnig, wenn man bedenkt, dass Zement auch aus dem Abrissmaterial zurückgewonnen werden könnte. Es würde sich hier also folglich um Subventionsplanwirtschaft handeln, welche die Verschwendung von Ressourcen begünstigt und damit nicht im Geringsten dem Allgemeinwohl dient.

Ein Beispiel für Ressourcenverschwendung durch Deponien sind Pflastersteine und Gehwegplatten. Diese werden nicht wiederverwertet, selbst wenn diese noch okay sind, weil es günstiger ist die wegzuschmeißen. Dies liegt natürlich auch daran, dass es unwirtschaftlicher ist das Pflaster/ die Platten von Hand aufzunehmen und zwischenzulagern. Stattdessen wird alles einfach weggebaggert. Dabei könnte man Platten an anderer Stelle zur Reparatur nutzen. Daraus ergibt sich zweifelsfrei, dass die Deponiekapazitäten zu groß bemessen sind, denn ansonsten würde es sich lohnen Platten und Pflastersteine weiter zu verwenden. Dies ist weder nachhaltig, noch im Sinne der Kreislaufwirtschaft, brauchbare Materialien zu verschwenden. Genau dies geschieht aber ständig.

Vor der Errichtung neuer Deponie oder Nutzung von vorhandenen Standorten ist Recycling zu prüfen. Statt Alternativen richtig zu prüfen wird allerdings nur mit vielen Worten gesagt, dass es unbedingt der Standort sein muss. Dies entspricht nicht einer sorgfältigen Prüfung.

Insbesondere sind keine Kraftwerksaschen aus Kohlekraftwerken anzunehmen. Diese enthalten neben Schwermetallen auch radioaktive Stoffe. Aus dem Abfallschlüsselkatalog ist für Normalsterbliche allerdings nicht zu erkennen, welche Stoffe in namentlicher Benennung und in welchen %-Anteilen in Lieferungen zulässig sind. Das Abfallrecht ist auch zu umfangreich, um sich in diese Aspekte in der notwendigen Tiefe einzuarbeiten. Zumal das Zeitfenster sehr knapp ist. Die Unterlagen werden somit nicht dem Umstand gerecht der Bevölkerung einen Eindruck zu vermitteln, welche Stoffe überhaupt eingelagert werden sollen. Folglich ist eine Offenlage mit vollständigen Unterlagen zu wiederholen und zudem mehr Zeit einzuräumen.

Bei der Bedarfsanalyse wurden nicht Recyclingmöglichkeiten und Kapazitäten berücksichtigt. Eine Begründung für den Verstoß gegen die Abfallhierarchie fehlt.

Die RL (EU) 2018/8507 führt aus, dass die Abfallhierarchie korrekt anzuwenden ist, und weiterhin ab 2030 eine Beschränkungen für die Ablagerung aller Abfälle auf Deponien gilt, die sich zum Recycling eignen. Da die Deponie erst jetzt in der Offenlage ist fällt die Deponie definitiv unter die Recyclingverpflichtung. Geprüft wurde dies nicht. Bauschutt eignet sich für Recycling, also darf keine Deponierung erfolgen. RL 2018/850 wurde n.h.K. bereits in deutsches Recht umgesetzt ist, also auf den hier vorliegenden Antrag anzuwenden. Wenn behauptet wird, dass Recycling unwirtschaftlich sein soll, dann müsste hier der Nachweis geführt werden, wie teuer Deponierung und wie teuer Recycling im Einzelnen ist. Hierbei sind auch sämtliche Umweltkosten zu berücksichtigen. Selbst hochbelastetes Material ist recyclingfähig. Es ist also eine reine Kostenfrage, die allerdings keinen Bedarf begründet, sondern vielmehr zu einer Deponiepreisüberprüfung führen muss. Alle Stoffe die recyclingfähig sind, dürfen nicht deponiert werden, demnach sind diese aus der Wunschliste zu streichen.

Die zuvor genannte Richtlinie führt auch aus, dass hier Investitionen notwendig sind. Diese könnten über eine Umlage im Rahmen der Deponierung erfolgen, wobei es natürlich besser wäre, wenn noch nutzbare Gebäude gar nicht erst abgerissen würden. Recyclinganstrengungen sind nicht erkennbar. Das Resultat aus mehr Recycling, wäre ein längeres Ausreichen von vorhandenen Deponiekapazitäten. Natürlich fehlt die Abwägung das höhere Deponiepreise zu weniger Abfall führen, weil mit Gebäuden anders umgegangen wird, völlig. Die angebliche erwähnte fehlende Akzeptanz für Recyclingmaterial, dürfte eher auf Preise zurückzuführen sein oder das es hier keinen Normen gibt, dieser Mangel ist allerdings kein Grund für eine neue Deponie, sondern Anlass die Mängel zu beseitigen. Minimum zu Bewertung der Notwendigkeit wäre eine vollständige Übersicht der vorhandenen Recyclingverfahren, mit den jeweiligen Vor- und Nachteilen. Die Bedarfsbegründung ist auch insofern völlig unzureichend. Darüber, wie man illegale Ablagerungen verhindern will, steht auch nichts in den Unterlagen, es ist allerdings eher unwahrscheinlich, dass die Firma sich hier überhaupt Gedanken gemacht hat. Wie eine Bewachung, insbesondere auch am Wochenende sichergestellt wird, ist nicht erkennbar.

Maßnahmen nach Anlage 5 KrWG8 (Beispiele für wirtschaftliche Instrumente und andere Maßnahmen zur Schaffung von Anreizen für die Anwendung der Abfallhierarchie) sind nicht erkennbar. Der vorgelegte Antrag verstößt also bereits mangels Anreiz zur Einhaltung der Abfallhierarchie gegen das KrWG. Hier müsste deutlich dezidierter begründet werden, wie man eine Verringerung der Abfallmenge erreichen will. Der Gebührenspiegel für Abfälle und wie Anreiz zu mehr Recycling geschaffen werden sollen fehlt völlig. Und nein dies ist nicht nur eine rein staatliche Angelegenheit, sondern auch eine der Deponiebetreibenden, die sich ebenfalls an einer Umsteuerung beteiligen müssen. Zumal höhere Gebühren eine langsamere Befüllung und damit weniger Belastung pro Jahr bedeuten würden.

Wie eine Deponierung die Recyclingquoten anheben soll, ist nicht nachvollziehbar. Die Genehmigungsbehörde ist als Teil des Staates mitverantwortlich für die Umsetzung der vorhandenen Gesetze und demnach muss eine Förderung von Recycling erkennbar sein, damit ausschließlich das, was noch nicht recycelbar ist, deponiert werden darf.

Bei der Bewertung des Deponiebedarfs in NRW hat das Land NRW, den mir vorliegenden Unterlagen zu folge, Recycling nicht berücksichtigt. Dabei müsste hier doch ein Plan existieren, wie der Ressourcenverbrauch minimiert wird. Dies ist sowohl nach deutschem, wie auch europäischen Recht notwendig. Zudem enthält die Prognose des Landes NRW auch die Möglichkeit eines geringeren Bedarfs. Wobei die Bedarfsanalyse wesentliche Fakten ausblendet. Insbesondere Vermeidung und Recycling wird gar nicht analysiert. Auch nicht wie sich die künstlich erhöhte Kapazität auf den Preis und damit die Nachfrage auswirkt. Eine Deponiesubventionierung durch künstliches Überangebot ist aus Umweltschutzsicht höchst fragwürdig und damit höchstwahrscheinlich aus unzulässig.

Ein pauschales Weiterso kann und darf es wegen Umweltschutz und Klimaschutz nicht geben und wird es auch nicht geben. Es ist geradezu absurd, dass man immer wieder liest, dass die 10-jährige Entsorgungssicherheit angeblich nicht sichergestellt wäre, aber man liest kein Wort zu Recyclingkapazitäten und wie man diese steigern will. Etwa eine Recyclingabgabe von beispielsweise 100 Euro pro Tonne Bauschutt, wäre sinnvoll. Denn wie sonst soll sich mittelfristig der Bedarf verringern, wenn man die Voraussetzungen zu einer Bauwende schafft. Hier sieht man die gleiche Verschleppung eines zwingend notwendigen Veränderungsprozess zu echter Nachhaltigkeit, wie dies regelmäßig bei der Energiewende der Fall war und noch immer ist.

Auch hat man nicht bedacht, dass die Firma RWE Material zur Böschungssicherung für ihre Braunkohlelöcher braucht. Unbelastetes Material kann problemlos dort abgeladen werden, dann muss man dafür nicht Kies und Sand an anderer Stelle aus dem Boden reißen und die Landschaft verschandeln.

Die zehnjährige "Entsorgungssicherheit" nach KrWG § 30 bedeutet nicht, dass daraus eine Deponierung resultiert. Vielmehr ist ebenso der Grundsatz der Kreislaufwirtschaft zu beachten. Dies ist allerdings bei den Analysen nicht der Fall, stattdessen ist eindeutig bemerkbar, dass hier Entsorgung mit Deponierung gleichgesetzt wird.

Die Preisstruktur für die geplante Deponie ist nicht erkennbar. Da aufgrund der geografischen Lage und der Begrenztheit des Angebots nicht von einer Konkurrenzsituation auszugehen ist, bestehen keine erkennbaren Bedenken gegen eine Offenlage der Preiskalkulation. 

DWA Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. gab in 2015 ein Dokument heraus in dem u.a. folgende Passage steht: "In vielen Regionen besteht ein erheblicher Bedarf an technisch geeignetem wie kostengünstigem Deponievolumen insbesondere der Deponieklasse I, der aufgrund der Schließung von Altdeponien noch anwachsen wird." Der Fokus dürfte hier auf einer Billiglösung liegen, ein billige Deponierung steht allerdings der Zielen der Kreislaufwirtschaft und der Nachhaltigkeit entgegen. Deponierung muss so teuer sein, dass Recycling günstiger ist oder das Gebäude zu renovieren. Derzeit ist Abreißen günstiger, als Weiterverwendung. Dies ist klimaschädlich, dass heißt eine Deponie verstößt gegen die Pariser Klimaziele. Demnach wäre, wenn die Einrichtung an der Stelle überhaupt zulässig sein sollte, ausschließlich die Deponierung von Stoffen zu erlauben, die nachweislich nicht anders genutzt werden können. Dies bedeutet die Liste der Abfallschlüssel ist erheblich zu reduzieren. Für Materialien die anderweitig genutzt werden können darf es auch keine Deponierung geben! Zudem darf der Kostendruck nicht zu niedrig sein, um hier Innovationen im Sinne von Recycling nicht nur zu ermöglichen, sondern auch zu fördern. Das heißt im Falle einer Genehmigung müsste ein signifikanter Anteil (mind. 50 %) der Einnahmen in die Erforschung und Förderung von Recycling investiert werden. Dies verhindert zugleich, dass zukünftig neue Flächen in Anspruch genommen werden müssen und entspricht dem Grundsatz der Nachhaltigkeit.

Es ist sehr wahrscheinlich, dass es Verfahren der Abfallreduktion gibt, die allerdings nicht "wirtschaftlich" sind, weil immer neue Deponien zu Dumpingpreisen führen, anstatt das knappe Gut Fläche angemessen zu bepreisen.

Bei allen Bedarfsanalysen fehlt eine Betrachtung, wie sehr die Deponierung vom Preis abhängt, denn oft findet auch eine Abwägung zwischen Abriss und Renovierung aufgrund von Kostenaspekten statt. 

Das Deponien ein Kostentreiber für Baukosten wären, ist nicht plausibel. Vielmehr wird entsprechend den Kosten geplant, wie mit einem Grundstück oder einen Vorhaben verfahren wird. Für belastete Böden ist es durchaus möglich, die Belastung mit geeigneten Verfahren zu entfernen. Allerdings nimmt man die billigste Lösung und nicht die Allgemeinwohlverträglichste. 

Die Fokussierung auf ausschließlich eine Deponie als Entsorgungsmöglichkeit ist eine umweltschädliche Subvention.

Durch die Novelle der BBodSchV ist zudem mit einer Erhöhung der Verwertungsquote und damit Verringerung des Deponiebedarfs zu rechnen. Es mangelt also folglich an einer ernsthaften Begründung für die beantragte Deponie.

Aus den Unterlagen geht nicht hervor, wie geprüft wird, ob die angelieferten Stoffe wirklich den ASN entsprechen. Zum Beispiel ist denkbar, dass kontaminiertes Material mit nur schwach kontaminiertem überdeckt wird und man so Geld spart. Insbesondere, wenn es sich um Materialien der DKII oder DKIII handelt. Auch werden keinen Verfahren aufgezeigt, wie bei Fehllieferungen verfahren wird.

Gerade bei Boden ist sehr gut möglich, dass auch Blindgänger enthalten sind. So wurde zum Beispiel bei der Auskiesung im Rheinvorland im Bereich von Logport I (Duisburg) der Oberboden wegtransportiert und Blindgänger teilweise erst beim Rücktransport bemerkt.

Für gefährliche Abfälle gilt die Definition der der Richtlinie 91/689/EWG des Rates vom 12. Dezember 1991 über gefährliche Abfälle. In der angehängten Listen sind zahlreiche gefährliche Stoffe benannt, aber von den Eigenschaften her aufgeführt. Welche Eigenschaften ausgehend von den ASN zulässig wären ist nicht ableitbar. Eine Einschränkung fand sich hier nicht. Es waren auch nur einige Beispielstoffen genannt und auch nur diese wurden im Vorfeld betrachtet. In Anbetracht der Billiarde von möglichen Chemikalien ist unklar, wie man sicherstellen will, dass keine unerwünschten Substanzen eingelagert werden. Zumal ausgeschlossen werden muss, dass es zu gefährlichen Reaktionen kommt. Ein chemisches Gutachten, was die Zusammenlagerung analysiert lag nicht offen. Auch bei kleinen Mengen, können hochtoxische Stoffe u. U. entstehen.

Ökotoxische Stoffe sind auszuschließen. Ebenso muss festgeschrieben werden, dass jegliche Ausweitung des Abfallkatalogs eine erneute Öffentlichkeitsbeteiligung nach sich ziehen muss. Hierbei ist festzulegen, dass es keine kleinen Änderungen gibt, damit nicht einfach nur festgestellt werden kann, dass es sich angeblich nur um eine geringfügige Änderung handeln würde. Diese bekannte Salamitaktik sorgt regelmäßig für Genehmigungen ohne Beteiligung, was die Rechte der Bevölkerung und der Umwelt wesentlich beschränkt.

Es fehlt eine Matrix, welche darlegt ob einzelne Abfälle nicht miteinander vermischt werden dürfen. Mit den TRGS 509 bzw. 510 gibt es eine Regelung für die Lagerung von Gefahrstoffen, allerdings scheint man im Boden wild mischen zu dürfen, dabei entstehen hier, bei der richtigen Mischung, sehr gefährliche Substanzen. Auch müsste die Zusammenwirkung betrachtet werden. Zwei Stoffe können zusammen ein Vielfaches der Wirkung, wie ein Einzelstoff haben. Das Thema wird ja nicht einmal betrachtet. Dabei ist es zwingend erforderlich alle offensichtlichen Aspekte zu betrachten von denen eine Gefährdung ausgehen kann.

Vorgaben zu den noch nicht abschließend bewerteten, wahrscheinlich  hochgefährlichen PFT inkl. PFOS fehlen. Da diese Stoffe noch nicht lange genutzt werden, aber eine extrem hohe Persistenz und Anreicherung in der Umwelt bereits erkannt wurde, darf keine Deponierung erfolgen.

Für PFAS ist unbekannt, ob überhaupt eine Sanierung von Freisetzungen in die Umwelt möglich ist. Demnach ist es nicht vertretbar Kontaminationen mit diesen zu deponieren. Vielmehr muss jegliche Freisetzung in die Umwelt unterbunden werden. Das heißt sobald eine PFAS Kontamination vorliegt wäre festzulegen, dass eine Deponierung verboten ist und das Material saniert werden muss. Ebenfalls unklar ist, wie dicht die verwendeten Materialien für PFAS sind. Zu PFAS siehe auch UBA Schwerpunkt 01/20206.

Die Richtlinie 2008/98/EG ist ziemlich eindeutig, wie zu verfahren ist. "Die Kosten sollten so aufgeschlüsselt werden, dass sie die tatsächlichen Kosten der Abfallerzeugung und –bewirtschaftung für die Umwelt widerspiegeln." Diese Aufschlüsselung fehlt in den Unterlagen. Ferner gilt nach dieser RL: "Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass die Abfallbewirtschaftung ohne Gefährdung der menschlichen Gesundheit oder Schädigung der Umwelt erfolgt und insbesondere

a) ohne Gefährdung von Wasser, Luft, Boden, Tieren und Pflanzen,

b) ohne Verursachung von Geräusch- oder Geruchsbelästigungen und

c) ohne Beeinträchtigung der Landschaft oder von Orten von besonderem Interesse."

Die Betonung liegt an dieser Stelle auf OHNE. Eine Einschränkung auf Erheblichkeit ist aus diesem Punkt nicht erkennbar. Demnach sind die genannten Punkt vollständig auszuschließen.

Durch die Vermischung von Klärschlämmen oder Aschen derselbigen mit anderen Abfällen wird eine spätere Phosphorrückgewinnung unmöglich gemacht. Demnach ist dieser Punkt zu streichen. Und, wenn wie von der EU geplant Deponien bis 2050 überflüssig werden sollen, dann muss bereits heute der Umbau begonnen werden und nicht genau das gleiche wie bisher gemacht werden. Ohne Maßnahmen, welche zu diesem Ziel beitragen darf folglich keine Deponierung mehr erfolgen und schon gar nicht genehmigt werden.

Es fehlen Grenzwerte für Mikroplastik in den angelieferten Abfällen. Mikroplastik kann zudem mit Chemikalien kontaminiert sein, die nicht sofort freigesetzt werden, sondern erst durch den Zersetzungsprozess, wodurch die reale Gefährdung erheblich unterschätzt wird. Insbesondere Klärschlamm und vergleichbare Schlämme etwa aus Gewässern enthalten Mikroplastik in hohen Konzentrationen. Sogar achtlos auf der Deponie weggeworfene Kippen tragen zur Kontamination mit Mikroplastik bei und führen zusätzlich weitere Schwertmetalle (u.a. Cadmium) sowie Schadstoffe der Deponie zu.

Recycling
Mit PAK belastete Materialien können durch thermische Behandlung oder Extraktion aufbereitet werden.

Auch hohe Sulfatwerte sein kein Grund für eine Deponierung, sondern nur Anlass geeignete Verfahren zu entwickeln.

Mit der richtigen Methode kann alles recycelt werden. Es geht hier also primär um eine Kostenfrage. Billige Deponien sind allerdings nicht umweltverträglich und definitiv nicht nachhaltig.

Nach Behauptungen von RWE wäre es zu teuer den Tagebau Hambach zu sichern und deshalb müsse der Wald gerodet werden. Dies ist zwar mittlerweile widerlegt. Bekanntlich behaupten Firmen mal Unwahres. Allerdings soll nun im Umfeld Boden ausgehoben werden. Es ist allerdings offensichtlich, dass man hier auch mit unbelasteten/ gereinigtem Bauschutt anfüllen könnte. Und Ebenso mit all den Materialien, welche gar nicht auf eine Deponie müssten. Dort wäre ausreichend Platz für den unbelasteten Bauschutt und Bodenaushub aus ganz NRW. Das die Entfernung größer ist, kann durch Bahntransport kompensiert werden. Dies ist immer noch wirtschaftlich tragbar. Ebenfalls möglich ist die Reinigung des Bauschutts. Dadurch würde gar keine Fläche verbraucht, sondern bestenfalls zusätzliche Fläche gewonnen. Solange keine Belastung vorliegt spricht nichts dagegen den Bauschutt aus ganz NRW in die Tagebauten zu verkippen. Hierfür müsste natürlich die Anlieferung über die Eisenbahn erfolgen, aber auch dies ist machbar. Somit sind sämtliche unschädlichen Stoffe für eine Deponierung nicht sinnvoll, da diese entweder recycelt oder zur Verfüllung im ehemaligen Tagebau zu verwenden sind. Die Kosten hierfür muss RWE tragen, weil diese für die Verfüllung des Tagebaus verantwortlich sind. So kann dann zugleich auch Wasser gespart werden, was ansonsten im Rhein und Boden fehlt.

Wie bereits dargelegt, fehlen Angaben, wie durch den Betrieb Recycling gefördert wird. Demnach wird davon ausgegangen, dass der Betrieb nur auf billige klimaschädliche und umweltfeindliche Ablagerung aus ist. Dies würde aber gerade nicht dem Allgemeinwohl entsprechen.

Historisch wurde Baumaterialien, wie Steine immer wieder verwendet. So wurden alte Gebäude abgetragen und neue damit errichtet. Heute werden primär Wegwerfgebäude errichtet. Und  obwohl Baumüll der größte Abfallstrom in Deutschland ist, wird nichts für mehr Recycling getan. Der vorliegende Antrag spiegelt genau diese Wegwerfmentalität wieder, welche heute zu erheblichen Probleme führt. Das heißt also, dass wir keine neuen Deponien brauchen, sondern erst einmal die Entsorgung neu gedacht werden muss, dass dem Grundgedanken der KrWG Rechnung getragen wird. Die Vergangenheit zeigt doch gerade, dass deutlich mehr Recycling möglich ist, aber regelmäßig am Billiggedanken scheitert.

Auch Abfälle aus der (Müll-)Verbrennung können aufbereitet werden, auch hier ist alleine der Kostenfaktor ausschlaggebend.

Wenn man natürlich alles auf einen Haufen kippt und vermischt wird späteres Recycling deutlich schwieriger, daraus ergibt sich auch für die Zukunft und eine mögliche Nutzung als Rohstoff, dass alle ASN getrennt eingelagert werden müssen, um eine zukünftige Nutzung zu ermöglichen. Die Planung der Deponie steht vollständig dem Recyclinggedanken entgegen. Durch mehr Recycling ist auch weniger Abbau von Kies und Sand notwendig, dass heißt der Flächenverlust für die Landwirtschaft fällt geringer aus. Allerdings setzt mehr Recycling voraus, dass Deponierung weniger attraktiv wird, spricht das Deponierung unwirtschaftlich wird. Damit würde zugleich auch Vorsorge für die Nahrungsvorsorge getroffen, denn Flächenverlust für Kieslöcher wirkt sich unmittelbar auf die Nahrungsversorgung aus. Das heißt entweder müssen die Böden höher belastet werden um dies zu kompensieren oder die Nahrung muss über weitere Strecken transportiert werden. Der Antrag ist abzulehnen, weil der nicht dem Gedanken der Abfallvermeidung gerecht wird.

Die als Antrag vorliegende Verweigerung von Recycling verstößt jedenfalls gegen das Kreislaufwirtschaftsgesetz. Denn wegwerfen statt recyceln hat immer erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen. Somit ist das unzulässig.

Abfallvermeidungsprogramme nach Richtlinie 2008/98/EG der EU werden nicht erwähnt und konnten auch nicht bei einer zusätzlichen Suche gefunden werden, obwohl Abfallvermeidung bei der Preisgestaltung anfängt.

Durch Umsetzung der EU-Abfallrahmenrichtlinie müssen gefährliche Abfälle von Privathaushalten getrennt gesammelt werden. Es kann ja wohl kaum im Sinne der Sache sein, dass die Abfälle getrennt gesammelt werden, aber dann zusammen auf eine Kippe geschüttet werden. Dies verhindert Recycling dauerhaft, weil die Vermischung dies unmöglich macht. Demnach darf folgerichtig allenfalls eine Monodeponie mit nur einer Abfallart zugelassen werden oder die unterschiedlichen Abfallarten sind dauerhaft getrennt zu deponieren. Durch Billigdeponien, wie die Beantragte wird Recycling erheblich erschwert. Dabei bereits heute deutlich mehr Recycling möglich. Was nicht notwendig ist, ist recyclingfähige Materialien zu vermischen. Es gibt ausreichend Möglichkeiten. Und eine aktuelle Analyse des UBA zeigt, dass es auch zukünftig mehr Verwertungsmöglichkeiten geben wird.

Trinkwasserkosten
Durch Gülleverklappung auf Äckern und andere Altlasten im Boden steigen unsere Trinkwasserkosten beständig. Auch die beantragte Deponie wird unsere Trinkwasserkosten steigern. Eine Kompensation für diese Kosten erfolgt nicht. Hier ist eine dauerhaft zu entrichtende Umlage vorzusehen, die Preissteigerungen für Trinkwasser aufgrund der Verseuchung vollständig auffängt.

Haftung

In den Unterlagen war auch nicht zu erkennen welcher Sicherheitsleistung vorgesehen ist, dabei ist auch dieser Punkt wichtig für die Öffentlichkeit. Denn schließlich ist die Haftungsfrage bei einer Deponie von erheblicher Bedeutung. Es ist eine Sicherheitsleistung von mind. 1 000 000 000 € zu hinterlegen und entsprechend anzulegen, um die Deponieewigkeitskosten zu tragen.

Eine Abdichtung zersetzt sich auch im Boden mit der Zeit. Mal abgesehen davon, dass hier, je nach Material, auch Mikroplastik entsteht, steht nach einigen Jahrzehnten eine Sanierung der Abdeckung an. Wenn gepfuscht wurde, auch schon früher. Wenngleich natürlich versprochen wird, dies sicherzustellen, stellt sich die Frage, wie dies dauerhaft sichergestellt werden soll. Die Firma macht dazu jedenfalls keine Angabe.

Staub
Die Verminderung von Staub durch Straßenreinigung ist unzureichend. Es muss eine vollständige Fahrzeugreinigung in einem entsprechenden Auffangbereich erfolgen, um Verschleppung von Kontaminierten Material ins Umfeld wirksam zu verhindern.

Staub schwebt in Abhängigkeit der Größe entsprechend lange in der Luft.
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Abb. 2 Sinkzeit pro Meter

In der Abbildung entsprechen 500 h Stunden knapp 21 Tagen. Das heißt die Reichweite von Freisetzungen kann erheblich sein. Da die Deponie erhöht liegt und kleinere Partikel deutlich länger schweben, ist die Reichweite der Staubpartikel entsprechend hoch. Allerdings fehlt hier eine Reichweitenanalyse in Abhängigkeit des Windes, weil fälschlich davon ausgegangen wird, dass ein paar Wassertröpfchen sämtlichen Staub abfangen. Dies klappt bereits nicht mit den sichtbaren Staubpartikeln, geschweige den mit den kleineren Staubpartikeln. Zumal nicht einmal die Methode dargestellt wird und die Größe der Tröpfchen. Denn diese hat natürlich ebenfalls Einfluss darauf, ob etwas abgefangen wird. Allerdings geht kein Gutachten darauf ein, wie viel konkrete mit der unspezifizierten Methode abgefangen wird. Es wird bezweifelt, dass man sich hier überhaupt ausreichend Gedanken gemacht hat.

Eine Gewichtsangabe für Staub sagt nichts über die Anzahl der Partikel aus. Und auch nichts über die Partikelverteilung im Größenspektrum.

Die Nutzung einer Kehrmaschine darf nur in Nassvariante erfolgen, da ansonsten sowohl fürs Umfeld, als auch die Beschäftigten eine zusätzliche Staubbelastung droht. Nasskehrmaschinen sind Stand der Technik, können also vorgegeben werden. Zudem gibt die Gefahrstoffverordnung vor, dass staubbindende Maßnahmen zu nutzen sind.

Wenn in Frostperioden nicht einmal Befeuchtung möglich ist, darf auch kein Betrieb stattfinden. Abschirmwälle vermindern keinen Feinstaub und schon gar nicht Ultrafeinstaub. Gerade bei diesem nützt auch Schrittgeschwindigkeit nichts. Auf Privatgrundstücken, greift die StVO nicht. Die Maßnahme ist demnach gegenstandslos, weil weder kontrollierbar, noch durchsetzbar.

Wenn man die 39. BImSchV zur Staubbeurteilung heranzieht, ist dabei ebenfalls der § 26 (3)
 zu beachten, der eine Minderung auch unterhalb der Grenzwerte vorsieht. Wenn denn die Gesamtbelastung wirklich unterhalb der Grenzwerte bleiben sollte.

Die Grenzwerte der WHO werden definitiv überschritten und die EU überarbeitet derzeit die EU-Grenzwerte. Die WHO-Grenzwerte basieren auf umfassenden wissenschaftlichen Untersuchungen:

 Jahresmittel PM10:

20 µg/m³

 Jahresmittel PM2,5: 
10 µg/m³

Die gemäß Staubgutachten für die Vorbelastung aufgeführten Werte, überschreiten die WHO-Grenzwerte oder sind zumindest dicht dran. Ultrafeinstaub, für welchen es bisher keinen Grenzwert gibt, wird von der WHO der PM2,5-Fraktion zugeschlagen, demnach wäre auch in Deutschland der WHO-Grenzwert verbindlich, da es bisher keine eigene Regelung für Ultrafeinstaub in Deutschland gibt.  Ultrafeinstaub ist auch ein Bestandteil des Staubs. Deshalb wird hiermit für Ultrafeinstaub (PM0,1) explizit eingefordert, diesen nach den WHO Vorgaben zu betrachten und somit der WHO-Grenzwert (PM2,5) im Jahresmittel von 10 µg/m³ einzuhalten ist.

Gerade bei einer Anlieferung mit kleinen Fahrzeugen wäre es nicht sichergestellt, dass eine Plane für die Abdeckung genutzt wird, also auch Staub während der Fahrt freigesetzt wird. Ein Verfahren, wie mit unabgedeckten Anlieferungen verfahren wird, ist in den Unterlagen nicht erkennbar. Aufgrund der Unterlagen wird davon ausgegangen, dass sich die Firmen nicht dafür interessieren und auf die Verantwortung der Liefernden verweisen wird. Sich also davor drücken die Mitverantwortung zu übernehmen, wenn man falsche Anlieferungsverfahren ignoriert und nichts deswegen unternimmt. Eine Dokumentation und Anzeige wäre hier das Mindeste.

Da Staub erst ab einer gewissen Größe (> 10 µm) sichtbar ist, ist es fraglich, wie man überhaupt erkennen will, dass dies Maßnahmen erfolgreich sind.

Bei sauberen Fahrzeugen ist die wichtigste Staubquelle der Reifenabrieb (Mikroplastik/Feinstaub).

In den Unterlagen fehlt eine Beurteilung der Auswirkung von sogenannten "Raucherpausen". Bei dem Konsum der Droge Nikotin wird neben diverser Verbrennungsprodukte u.a. auch krebserregendes Cadmium frei. Wenngleich die Menge einer einzelnen Zigarette gering ist, werden hier in Summe größere Mengen freigesetzt. Es ist zudem davon auszugehen, dass die Kippen nicht richtig entsorgt werden und so zur Belastung des Bodens beitragen
. Der Artikel führt u.a. Arsen, Blei, Chrom, Kupfer, Cadmium, Formaldehyd, Benzol, Nikotin und polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) als Schadstoffe auf. Dass eine ordnungsgemäße Entsorgung stattfindet ist quasi ausgeschlossen und spiegelt nicht die Lebenswirklichkeit wieder. Demnach muss damit gerechnet werden, dass erhebliche Mengen von Zigarettenkippen eingebaut werden. Mit statistischen Methoden kann die Menge sicherlich bestimmt werden, die an die Umgebung abgegeben wird und welche im Boden landet. Auch dies muss berücksichtigt werden.

Als Stand der Technik bei Baustellen ist die Luftreinigen durch Absaugung von Staub und Staubvermeidung anzusehen. Zudem müssen Baustellen eingehaust werden, was ebenfalls zur Minimierung der Belastung beiträgt. Dies ist auch für den vorliegenden Fall problemlos möglich. Nach Stand der Technik zur Verfügung stehende Maßnahmen sind zumutbar. Eine entsprechende Einhausung des Ablagerungsbereich ist möglich. Hierdurch wird zugleich der Eintrag von Wasser in den kontaminierten Bereich minimiert, was wiederum Entsorgungskosten verringert, somit ist dies auch wirtschaftlich.

Gemäß Umweltbundesamtes
 sind pro Jahr mind. 47.000 vorzeitige Todesfälle auf zu hohe Feinstaubbelastung zurückzuführen (z.B.  akute Atemwegserkrankungen, Lungenkrebs). Es gibt definitiv auch keine unschädlich Feinstaubkonzentration. In der EU kommt es zu einer durchschnittlich um ein Jahr reduzierten Lebenserwartung
.
"Negative Gesundheitseffekte treten auch unterhalb der derzeit in Deutschland gültigen europäischen Grenzwerte auf. Bisher konnte für die wissenschaftlich gut untersuchten Schadstoffe keine Wirkungsschwelle identifiziert werden, unterhalb derer die Gefährdung der Gesundheit ausgeschlossen ist." Das Risiko durch Exposition sei somit so gering wie möglich zu halten
.
Ultrafeinstaub (PM0,1)

Als Ultrafeinstaub werden Stäube bezeichnet, deren Größe bei 0,1 µm oder weniger liegen. Diese kleinen Staubpartikel schweben extrem lang und verbreiten sich über einen weiten Bereich. Selbst kleinste Luftbewegung wirbelt diese wieder auf. Selbst die besten staubbindenden Maßnahmen verhindern nicht die Freisetzung von Staub. Da die Hintergrundbelastung in Duisburg ohnehin bereits hoch ist, kann eine weitere Zunahme nicht zulässig sein. Das Ultrafeinstaub gefährlich für die Gesundheit ist, steht zweifelsfrei fest. Es gibt bisher keinerlei deutsche Grenzwerte gibt gilt folglich das Vorsorgeprinzip und demnach muss hier das Risiko durch Einhausung entsprechend minimiert werden, sodass die WHO-Grenzwerte vollständig eingehalten werden. Selbst bei Berieselung nicht sicher ist, dass keine größeren Mengen Ultrafeinstaub freigesetzt wird.

Ohne Bestimmung von Ultrafeinstaub fehlen wesentliche Aspekte für den Antrag, diese Unterlagen müssen nachgeliefert werden und erneut offengelegt werden. Erfolgt dies nicht ist der Antrag abzulehnen, weil nicht alle Aspekte ausreichend gewürdigt sind.

In dem Dokument 'Bestimmung Schwebstaubanteil' steht etwas von Benzo(a)pyren, welches allerdings nur als Referenz genutzt wird und keinerlei Auskunft über die anderen möglichen organischen Verbindungen gibt, welche als Staub freigesetzt werden. Neben Reaktionsprodukten des Benzo(a)pyren gibt es hier sicherlich viele weitere Stoffe.

Auf die Krebsgefahr durch bestimmte Stäube wurde nicht eingegangen. Zu nennen wären hier u.a. Chrom, Cadmium, Nickel und Blei. Diese Krebsmetalle stellen eine erhöhte Gefährdung dar. Teilweise finden die sich auch in DK I-Staub. udem ist natürlich ein Abgleich mit der bereits vorhandenen Belastung zu treffen. Dass heißt durch die zusätzliche Belastung erhöht sich das Risiko einer tödlichen Krebserkrankung. Eine Tötungsanalyse
 fehlt.

Im Schwebstaubbericht wurden weder absolute Mengen noch, Konzentrationen angegeben, welche sich daraus für die Luft ergeben. Auch wurden keine längerfristigen Staubsammlungen im Umfeld durchgeführt, welche Aufschlüsse über Reichweite und Zusammensetzung für einen längeren Zeitraum gegeben hätten. So stellen die Ergebnisse nur nicht repräsentative Momentaufnahmen dar. Ferner wurden pauschal die Abfallschlüssel angegeben, aber nicht die Form der Anlieferung betrachtet, die stark abhängig von der Art des Abbruchs und ebenso der Witterung ist. Wenn feuchtes Material angeliefert wird, staubt es weniger.

Es ist unwahr, dass keine Gesamtbetrachtung notwendig ist, diese ist notwendig, denn bei einem Verstoß gegen die 39. BImSchV können sich erhebliche Folgen für das Umfeld ergeben.

Es gibt keine Konzentration von Feinstaub unterhalb derer keine schädigende Wirkung auftritt
. Die International Agency for Research on Cancer (WHO) hat also nicht ohne Grund das gesamte Feinstaubgemisch als Kanzerogen der Klasse 1 (eindeutig krebserregend) eingestuft
. In dem Wikipediaartikel zu Ultrafeinstaub wird ebenfalls ausgeführt, dass PM0,1 zusammen mit PM2,5 betrachtet wird
. Daraus ergibt sich, wie bereits zuvor dargelegt die Verpflichtung den WHO-Grenzwert zu nutzen, um der Gefährdung durch Ultrafeinstaub zu begegnen.

Ultrafeinstaub kommt im deutschen Recht bisher nicht vor, und die WHO Ultrafeinstaub als Teil der PM2,5-Fraktion einteilt, müsste hier der WHO-Grenzwert für die PM2,5-Fraktion herangezogen werden. Dieser liegt bei 10 µg/m³, also deutlich unter dem Wert, der in den Unterlagen (nach 39. BImSchV) angesetzt wurde. Zudem zeigt bereits die Vorbelastung, dass dieser WHO-Wert überschritten wird. Demnach ist es nicht zulässig eine Deponie zu errichten bzw. noch mehr Müll auf den vorhandenen zu schütten, da bereits eine erhebliche Überschreitung vorliegt. Die WHO hat diesen niedrigeren Grenzwert bereits in Hinblick auf Ultrafeinstaub festgelegt, um den kleinen Massenanteil im Vergleich zur großen Partikelanzahl zu berücksichtigen. Zur Zeit sind die Vorgaben der WHO in Überarbeitung und sollten demnächst vorgestellt werden. Nach Rücksprache mit der Deutschen Umwelthilfe, stimmt diese darin überein, dass für Ultrafeinstaub, solange es keinen EU-Grenzwert gibt, der Grenzwert der WHO hilfsweise zu nutzen ist.

Zu besseren Vorstellung wird ein Würfel von 10 µm herangezogen. Dieser enthält 8 Würfel von 2,5 µm Kantenlänge und 1 000 000 Würfel von 0,1 µm Kantenlänge. Und je kleiner ein Partikel es ist, desto tiefer dringt es in den Körper ein.

Zwingend erforderlich wäre auf jeden Fall eine permanente Überwachung der Ultrafeinstaubwerte, welche von einer Deponie ausgehen.
Asbest

Eine Freiheit von Asbest kann nicht garantiert werden, wobei es sich damit um eine DK III handeln würde. Der Eintrag kann nicht verhindert werden. Sporadische Test nützen hier nichts. Asbest war u.a. in Spachtelmassen und Fliesenkleber und ist heute mit hoher Wahrscheinlichkeit in allen Gebäuden, die vor 1993 gebaut oder saniert wurden, zu finden
. Bei Verdichtung und Zerkleinerung von Material werden hierbei Asbestfasern freigesetzt. Es mag zwar sein, dass irgendetwas unterschrieben wird, allerdings ist vielen gar nicht bekannt, wo überall Asbest vorliegt, also würde fälschlich davon ausgegangen, dass kein Asbest vorhanden wäre.

Durch die vorgesehenen "staubbindenden" Maßnahmen wird die Freisetzung in die Umwelt nicht verhindert. Bereits eine Asbestfaser reicht aus um einen Menschen qualvoll zu töten (z.B. durch Pleuramesotheliom). Wie gefährlich Asbest auch heute noch ist, zeigt sich bereits an dem Umstand, dass die BAUA gerade erst ihr nationales Asbestprofil aktualisiert hat
. Allein die eindeutig zugeordneten Todeszahlen liegen heute noch im vierstelligen Bereich
.

Eine Einhausung ist zwingen erforderlich, um den Austrag von tödlichen Schadstoffen, wie Asbest zu verhindern! Die Technik ist vorhanden und kann angewendet werden. Die Wirksamkeit von "Beregnung" ist nicht ausreichend belegt und zudem nicht Stand der Technik.

Wie viele Menschenleben ist ein Arbeitsplatz wert? Diese Frage bleibt offen und es gibt keine Angaben dazu, wie viele zusätzlich Tote eine Genehmigung des Projekts bedeutet. Durch Verkehrsunfälle mit LKW und durch die freigesetzten Schadstoffe. Auch unterhalb von Grenzwerten gibt es Tote, die allerdings in Kauf genommen werden. Aus den Unterlagen geht die Anzahl der Todesopfer nicht hervor und für den Abwägungsprozess ist diese Angabe natürlich notwendig.

Asbest kann nie 100-%ig ausgeschlossen werden, zudem gibt es keinen Schnelltest. Demnach wären regelmäßig Proben zu nehmen. Ferner müssen Staubsammler im Umfeld aufgestellt werden. Diese müssen einmal im Jahr auf gefährliche Stäube, insbesondere CMR-Stoffe, untersucht werden.

Asbest kam bis 1993 in einer Vielzahl von Produkten vor. So etwa in Fliesenkleber und Spachtelmassen
. Diese zwar kleinen aber nicht unrelevanten Mengen werden häufig nicht als Belastung erkannt, geschweige denn, dass hier ermittelt wird, ob Asbest vorhanden ist
.
Silikose
Von der Bauschuttdeponie werden Stäube ausgehen. Insbesondere Feinstaub von Bauschutt ist krebserregend. Dies ist nicht allein bei Asbest der Fall, sondern auch bei anderen Stäuben. Eine in der Bauindustrie weniger bekannte Berufskrankheit ist die sogenannte Silikose. Diese ist auch der Grund dafür, dass bei allen Bohrungen in Wänden Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden müssen. Bauschutt setzt erhebliche Mengen der für Silikose
 verantwortlichen Stäube frei. Eine Betrachtung fehlt.

Auch weil auf solche Aspekte nicht eingegangen wurde, wird bezweifelt, dass der Arbeitsschutz hier hinreichen eingehalten wird. Insbesondere wurde nur auf ein Bruchteil der Stoffe getestet, für welche Grenzwerte
 existieren und die in potentiellen Materialien enthalten sein können.
Lieferstaub und Stickoxide

Da die Anlieferung mit klimschädlichen LKW erfolgt und auch die Fahrzeuge mit klimaschädlichen fossilen Kraftstoffen betrieben werden, entstehen Stickoxide und Feinstaub auch durch die Anlieferung. Untersucht wurden nur PM10 und Stickstoffdioxid, allerdings nicht das gefährlichere PM2,5 und andere Stickoxide. Werte stehen in den Unterlagen auch nicht drin.

Aus BImSchG i.V.m. 39. BImSchV gilt auch unterhalb der Grenzwerte eine Minderungspflicht (vgl. insbesondere 39. BImSchV § 26 Abs. 3).

Stickoxide und Feinstaub müssen in einer Umweltzone reduziert werden. Die Stickoxide könnten sich je nach Halbwertszeit und Umgebungsbedingungen in andere Produkte
 umwandeln. Da auch der bei Recycling unnötige LKW-Verkehr zu dieser Luftbelastung beiträgt, muss dies berücksichtigt werden und zwar in Form eines jährlichen Gesamtausstoßes.

Jedes bisschen Feinstaub erhöht die Krebsgefahr, insbesondere, wenn ohnehin bereits hohe Werte erreicht werden.

Das Nitrat nur auf die Landwirtschaft geschoben wird ist falsch. Der Verkehr trägt auch zur Nitratbelastung bei, denn Stickstoffdioxid wandelt sich mit Wasser zu Salpetersäure und diese wiederum zu Nitraten um. Das heißt auch der Betrieb von Fahrzeugen auf dem Gelände führt zu einer Nitratbelastung des Grundwassers, genauso wie der Transportbetrieb zu dem Gelände. Informationen hierzu fehlen in den Unterlagen. Der Anteil des Projektes an der Umweltnitratbelastung und am Sauren Regen wurde nicht quantifiziert. Sämtliche Fahrzeuge wären demnach im Elektroantrieb zu planen und zu betrieben, da so der Ausstoß von gesundheitsschädlichen Stoffen weniger weit getragen wird. Da ein lokaler Betrieb stattfindet, steht einer Nutzung entsprechender Fahrzeuge nichts im Weg.

Eine ab und an betriebene Beregnung, wenn man zufällig mal gröberen Staub sieht, stellt keine wirksame Maßnahme zur notwendigen Staubminderung dar.

Aus dem Arbeitsschutz ergibt sich auch eine Verpflichtung zur Verminderung bzw. Ausschluss von Gefährdungen. Dieselmotoremissionen stellen eine derartige Gefährdung dar, die sich durch die Nutzung von Elektrofahrzeugen vollständig ausschließen lässt. Die Preise sind nicht so unterschiedlich, das eine Vorgabe hierzu unwirtschaftlich wäre, folglich wäre diese Maßnahmen für alle in der Deponie verwendeten Fahrzeuge zu treffen.

Ansonsten fehlen in den Unterlagen die notwendigen Pflicht- und Angebotsvorsorgen bei Gefahrstoffen, die auf einer Deponie vorkommen. Das primär auf Persönliche Schutzausrüstung (PSA) abgestellt wird, zeigt ein fehlendes Verständnis für die Maßnahmenhierarchie des Arbeitsschutzes
.

Je mehr Staub auf die Menschen einwirkt, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit für ein vorzeitiges Ableben. Unterhalb der Grenzwerte mag das vom Rechtlichen zwar zulässig sein, Todesopfer wird es aber dennoch fordern.

Gemäß TRGS 554
 emittieren Dieselmotoren u.a. Kohlemonoxid. Für für Kohlenstoffmonoxid kann eine fruchtschädigende Wirkung auch unterhalb des AGW nicht ausgeschlossen werden. Als vulnerable Gruppe ist somit Schwangeren ein besonderes Augenmerk zu schenken, welche durch den zusätzlichen Verkehr ein höheres Risiko haben.
Flüssige Aerosole

Neben festen Aerosolen
, gibt es auch Flüssigkeitströpfchen in Luft. Diese entstehen u.a. durch Aufwirbelung und versprühen von Flüssigkeit. So gab es in Warstein im Zusammenhang mit Aerosol bereits Legionellenerkrankungen.
 Im Rahmen der Deponie soll eine Befeuchtung stattfinden. Es bleibt hier erstens unklar, was für Wasser hier verwendet wird, denn aufgrund der Örtlichkeit scheidet Grundwasser aus, ebenso dürfte es außer Frage stehen, dass kein kontaminiertes Wasser aus der Bauschutthalde genutzt werden darf. So oder so entstehen beim Verspritzen von Wasser Aerosole. Ebenfalls können grundsätzlich Aerosole bei der Bearbeitung von feuchten Abfällen aufgewirbelt werden. Hierbei ist es auch möglich, dass kontaminiertes Aerosol entsteht. Etwa gelöste Schwermetallsalze in Wasser, die auf diesem Weg verteilt werden
. Das gleiche ist möglich, bei dem Versuch mit Besprühung Staub zu binden. U.U. führt die Verwirbelung sogar zu einem Weitertransport.

Ebenfalls entstehen Aerosole bei der Reifenwaschanlage.

Klimaschutz

Obwohl die UVP auch den Aspekt Klima vorschreibt wurden in den Unterlagen nur die Aspekte Luftbewegung betrachtet. Nicht betrachtet wurde der Aspekt Klima und insbesondere die Wechselwirkung des Vorhabens mit dem Themenkomplex Klimaschutz.

Bei einer Erlaubnis für eine Bauschuttdeponie handelt es sich um eine klimaschädliche Subvention. Denn die vergleichsweise kostengünstige Ablagerung von Bauschutt verhindert Recycling. Natürlich müssen hier auch sämtliche Umweltkosten berücksichtigt werden.

Die Allgemeinkosten durch die Schädigung des Klimas sind erheblich im Vergleich zu den Kosten für ein machbares Recycling. Die Wirtschaftlichkeit ist für die Allgemeinheit nicht gegeben. 

Durch die Klimaerwärmung steigen den Meeresspiegel. Bis zu 66 m sind hier prognostiziert. Die vorhandenen Gutachten gehen nicht darauf eine, wie eine Auswaschung durch die Nordsee
 verhindert werden soll und wer die Kosten hierfür trägt.

Die Errichtung einer Deponie verhindert die Installation von Windenergieanlagen im Umfeld. Dadurch wird der Klimaschutz unnötig ausgebremst. Die wissenschaftlich unbegründeten Abstände der Landesregierung sind hierbei unerheblich. Prinzipiell kommt jeder Ort für eine Windenergieanlage in Frage. Wobei aus den Unterlagen unklar bleibt, ob eine Halde später für Windenergieanlagen nutzbar wäre. Der Betrieb einer WEA wäre denkbar, allerdings müsste der Untergrund entsprechend aufbereitet sein.

Das sogenannte "Klimagutachten" enthält nichts zum Thema klimatische Auswirkungen des Projekts. Etwa das statt Kies und Beton aus Recyclingmaterial zu gewinnen, die Materialien dem Boden entnommen und teilweise um die halbe Welt transportiert werden. Im Rahmen der UVP sind immer auch dies Auswirkungen auf das Klima und durch das Klima zu untersuchen. Durch die menschengemachte Klimaerwärmung wird unweigerlich der Meeresspiegel weiter steigen, was den Bereich der Halde überfluten könnte. Mittelfristig ist dieses Szenario recht realistisch, weil die Anstrengungen zu wenig sind. Insbesondere die Baubranche erzeugt nicht nur viel Müll, sondern auch viel Treibhausgase. Ist also mitverantwortlich. Hierbei ist eine vollständig Bilanz zwischen Recycling und Deponierung zu ziehen, um die Klimaauswirkung der Deponie erkennen zu können. Und in Hinblick auf die Klimaerwärmung gibt es auch keine Geringfügigkeitsschwelle. Alle Beiträge müssen mind. auf NULL gesenkt werden.

In den Unterlagen fehlt eine Betrachtung in Hinblick auf temporäre Gewässer auf der Deponie und Vektorenschutz. Bekanntlich ist die Tigermücke inzwischen in Deutschland heimisch und breitet sich durch die Klimaerwärmung immer weiter aus. Diese Mückenart braucht nur kleine stehende Gewässer und ist bekannt zahlreiche tödliche Krankheiten
 zu verbreiten. Deshalb fehlt hier ein entsprechendes Konzept, welches dieser Bedrohung gerecht wird. Dies wird notwendig, da natürliche Fraßfeinde durch die Absperrungen vom Gelände ferngehalten würden.

Die Umweltwirkung der Nullvariante lässt die indirekten klimatischen Auswirkungen durch künstlicher Erhöhung der Kapazität außer acht. Denn wenn günstige Kapazitäten für Bauschutt vorhanden sind, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass ein Gebäude einfach abgerissen wird, statt es zu sanieren. Dies wird im Vorfeld durch kalkuliert. Eine Verknappung bzw. ein höherer Preis würde allerdings gerade nicht dazu führen, dass die "Entsorgung" nicht mehr sichergestellt wird, sondern dazu, dass man vorhandene Bausubstanz eher saniert, weil es ökonomischer ist. Somit wäre neue Deponiekapazität extrem klimaschädlich. Denn wenn alte Gebäude abgerissen und neue gebaut werden, werden erhebliche Mengen an Treibhausgasen freigesetzt. Allein durch den Beton. Die Verknappung von Kapazitäten auf Deponie fördert zudem die Entwicklung von Alternativen, wie mehr Recycling und macht dieses auch wirtschaftlicher. Somit besteht auch keine Gefährdung für die Entsorgungssicherheit, weil von völlig falschen Rahmenbedingungen ausgegangen wird.

Der Abriss eines Gebäudes und anschließender Neubau ist klimaschädlicher als Sanierung. Dies wird aber dennoch praktiziert, weil Deponien zu billig sind. Demnach sind billige Deponien besonders klimaschädlich. Was als nicht wirtschaftlich darstellt wird, ist nichts anderes, als die Absicht die Weltzerstörung durch Klimaerwärmung weiter voranzutreiben. Und dies ist absolut gemeinwohlschädlich.
Hydrogeologische Auswirkungen

Wenn durch das Gesamtgewicht der geplanten Deponie der Boden zusammengedrückt wird, ändern sich die vorhandenen Grundwasserströmungen. Wenn sich die Strömungen ändern, steigt auch der Pegel im näheren Umfeld an. Das heißt, dass das Wasser die vorhandenen festen Bodenbestandteile auseinander drücken würde, was wiederum zu Schäden an Infrastruktur führen würde.

Dass keine Hochwassergefahr bestehen würde, ist in Hinblick auf eine direkte Überschwemmung zwar nachvollziehbar, allerdings werden die von einem Hochwasser ausgeübten Druckauswirkungen auf die Grundwasserschichten nicht betrachtet. Hochwasser sickert zu einem gewissen Grad auch unter einem Deich durch bzw. erhöht den Grundwasserpegel.
DIN-Normen

DIN-Normen werden von Interessengruppen erstellt, die sich auch finanziell einbringen. Es handelt sich hier keineswegs um neutrale Dokumente, sondern um eine Hilfestellung für ein einheitliches Vorgehen. Die Ziele einer DIN haben somit nicht zwangsläufig die Interessen der Bevölkerung im Blick, sondern hängen primär von der Gruppierung ab, welche die Unterlagen erstellt hat. Auch eine wissenschaftliche Sinnhaftigkeit ist nicht unbedingt gegeben. Die Einhaltung eine DIN-Norm ist somit kein Beleg, dass das Allgemeinwohl eingehalten wird. Vielmehr muss bei jeder DIN-Norm dezidiert betrachtet werden, wer diese erstellt hat und mit welchen Ziel.

Grenzwerte ergeben sich häufiger aus Messgrenzen, der verwendeten Messverfahren bzw. früherer Messgrenzen, als aus der gesundheitlichen Gefährdung.
Todesopfer-Analyse
Es fehlt eine Todesopfer-Analyse, die mit statistischen Werten ermittelt, wie viele zusätzliche Todesopfer der Betrieb in Duisburg und Umgebung fordern wird. Diese Analyse ist erforderlich, um die Auswirkungen vollumfänglich abzubilden. Den die Anzahl der Todesopfer muss bei der Abwägung eine Rolle spielen, selbst wenn Werte unterhalb von Grenzwerten liegen. Dahinter versteckt man nur, dass es trotzdem statistische Tote geben wird und ein Todesgutachten liegt nicht vor. Daher sind die Unterlagen unvollständig. Die fehlenden Unterlagen sind nachzureichen und die Offenlage zu wiederholen.

Dass der Betrieb Menschen töten wird, steht außer Frage, nur wie viele es sind muss geklärt werden, dazu ist neben Luftverschmutzung, die weltweit zahlreiche Todesopfer fordert auch die Klimaerwärmung, welche durch fehlendes Recycling befördert wird, zu berücksichtigen.

Menschen zu töten, dient nachweislich nicht dem Allgemeinwohl.

Datenschutz
Einer Weitergabe meiner personenbezogenen Daten (Anschrift, Email) an RWE oder andere beteiligte Stellen stimme ich nicht zu, ebensowenig einer Veröffentlichung. Es besteht auch keinerlei Notwendigkeit einer Weitergabe. Zudem hört man immer wieder im Zusammenhang mit Vorhaben von RWE Bedrohungen von Menschen, die gegen die Vorhaben waren.

�	Bund für Umwelt u. Naturschutz, Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V.


�	 § 26 Erhalten der bestmöglichen Luftqualität (3) Die zuständigen Behörden bemühen sich darum, die bestmögliche Luftqualität, die mit einer nachhaltigen Entwicklung in Einklang zu bringen ist, aufrechtzuerhalten. Sie berücksichtigen dieses Ziel bei allen für die Luftqualität relevanten Planungen.


�	https://www.quarks.de/umwelt/muell/auswirkungen-der-zigarettenkippen-auf-die-umwelt/


�	Umweltbundesamt: Feinstaubwerte in vielen deutschen Städten zu hoch, 15. April 2014. http://www.umweltbundesamt.de/themen/feinstaubwerte-in-vielen-deutschen-staedten-zu-hoch


�	Bericht Die Umwelt in Europa der Europäischen Umweltagentur, Oktober 2007. Link und Zusammenfassung beim Umweltbundesamt Österreich. http://www.umweltbundesamt.at/presse/lastnews/newsarchiv_2007/news071010/


�	https://pneumologie.de/fileadmin/user_upload/DGP_Luftschadstoffe_Positionspapier_20181127.pdf


�	Es muss klar ermittelt werden, zu wie vielen vorzeitigen Ableben der Betrieb nach statistischer Auswertung führen dürfte.


�	Ultrafeinstaub Ursachen, gesundheitliche Wirkung und Forschungsbedarf, WD8-3000-094/18, Wissenschaftlicher Dienst des Bundestages, 19.09.2018


�	Feinstaub in der Schweiz 2013, Eidgenössische Kommission für Lufthygiene, 2013


�	https://de.wikipedia.org/wiki/Ultrafeinstaub#Grenzwertfindung


�	Leitlinie für die Asbesterkundung zur Vorbereitung von Arbeiten in und an älteren Gebäuden. 1. Auflage. Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA), Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) und Umweltbundesamt (UBA) 2020. https://www.baua.de/DE/Angebote/Publikationen/Kooperation/Asbesterkundung.html


�	 Nationales Asbest Profil Deutschland. 2. Auflage. Dortmund: Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin 2020. Seiten 78, PDF-Datei, DOI: 10.21934/baua:bericht20200427 https://www.baua.de/DE/Angebote/Publikationen/Berichte/Gd80-3.pdf?__blob=publicationFile&v=6


�	https://www.tagesschau.de/investigativ/kontraste/asbest-101.html


�	https://www.weka.de/arbeitsschutz-gefahrstoffe/asbest-in-fliesenkleber-co-so-gehen-sie-vor/


�	Leitlinie für die Asbesterkundung zur Vorbereitung von Arbeiten in und an älteren Gebäuden, 1. Auflage. Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA), Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung (BBSR) und Umweltbundesamt (UBA) 2020. Seiten 29, https://www.baua.de/DE/Angebote/Publikationen/Kooperation/Asbesterkundung.html


�	 "Sie wird durch das Einatmen von Feinstaub mit α-Quarz oder einer anderen kristallinen Modifikation des Siliciumdioxids hervorgerufen, die zu einer Lungenfibrose führt." https://de.wikipedia.org/wiki/Silikose abgerufen am 04.12.2020


�	 Siehe IFA Report 1/2019, Grenzwerteliste 2019, Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz


�	Stickoxide verwandelt sich mit Wasser zu Salpeter Säure bzw. Salpetriger Säure. Diese landen dann als Säure bzw. den entsprechenden Salzen (Nitrate und Nitrite) im Boden und tragen zur Überdüngung bei.


�	Gemäß ArbSchG § 4 geht Gefahrvermeidung vor technischen Maßnahmen, dies wiederum vor organisatorischen Maßnahmen. PSA ist das letzte Mittel.


�	 TRGS 554 Abgase von Dieselmotoren https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRGS/pdf/TRGS-554.pdf?__blob=publicationFile


�	Naturwissenschaftlich sind Aerosole als flüssige oder feste Partikel in Luft definiert. Dazu zählen u.a.: Rauch, Nebel


�	https://www.focus.de/regional/nordrhein-westfalen/bakterien-aus-der-brauerei-warstein-und-die-legionellen-immer-noch-viel-unsicherheit_id_4045166.html


�	Die Entstehung ist analog zu Seesalzaerosolen, an der Nordsee.


�	Nordsee, demnächst auch vor Ihrer Haustür.


�	u.a. https://www.bnitm.de/von-muecken-und-malaria/artikel/7436-erwiesen-muecken-koennen-tropisches-chikungunya-virus-auch-bei-niedrigen-temperaturen-verbreiten/ , https://www.br.de/wissen/tigermuecken-infektionen-mit-dengue-fieber-nehmen-zu-100.html
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